
Wie sichert man in Zukunft 
die Qualität des 
Weiterbildungssystems? 
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Bildungssystem der Schweiz 
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Eidg. Berufs- und 
höhere 

Fachprüfungen 

Bildungsgänge an 
höheren 

Fachschulen 

Bachelor- und 
Masterstudiengänge 
an Fachhochschulen 

Bachelor- und 
Masterstudiengänge 
an pädagogischen 

Hochschulen 

Berufsmaturität
  Gymnasiale oder Fach-Maturität 

Gymnasiale Schule 
Fachmittelschule 

 
 
 

Berufliche Grundbildung 

Obligatorische Schule 

Eidg. Berufsattest Eidg. Fähigkeitszeugnis 
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Höhere Berufsbildung Hochschulstufe 
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Formale 
Bildung 

Nicht formale  
und informelle 
Bildung 

Eidg. Diplom 
Eidg. Fachausweis 

Diplom HF Master 
Bachelor 

Master 
Bachelor 

Bachelorstudiengänge, 
Masterstudiengänge, 
Doktoratsstudium an 

Universitäten und ETH 

PhD/Doktorat 
Master 
Bachelor 



Grundlage: Bundesverfassung 

Art. 64a Weiterbildung 
 
1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest. 
2 Er kann die Weiterbildung fördern. 
3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest. 
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Spezial-	
gesetze	

Grundsatzgesetz	 Weiterbildungsgesetz	

AVIG	 AuG	 BBG	 …	



Art. 6  Qualitätssicherung und 
   Qualitätsentwicklung 

1  Die Anbieterinnen und Anbieter von Weiterbildung tragen die 
Verantwortung für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. 

2  Bund und Kantone können Verfahren der Qualitätssicherung 
und der Qualitätsentwicklung unterstützen, um bei den 
Bildungsgängen und Abschlüssen in der Weiterbildung 
Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen. 

3  Die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung in von 
Bund oder Kantonen geregelter und unterstützter Weiterbildung 
sind insbesondere in den folgenden Bereichen sicherzustellen: 

a.  bei der Information über die Angebote; 
b.  bei der Qualifikation der Ausbildnerinnen und Ausbildner; 
c.  in den Lernprogrammen; 
d.  in den Qualifikationsverfahren. 

4 


